Das Landesbesoldungsamt Neustrelitz hat folgende Hinweise zu Werkvertragsnehmern mit Wohnsitz im Ausland gegeben: 
Ausländische Werkvertragsnehmer

Auftragnehmer, die im Inland weder einen Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, aber ihre Tätigkeit im Inland ausüben, sind mit den hierfür gezahlten Vergütungen beschränkt steuerpflichtig.

Wird die Tätigkeit selbstständig ausgeübt, unterliegt die Vergütung nach § 50a Abs. 4 EstG nachfolgenden pauschalen Steuersätzen:

· bis 250,00 €



  0 %

· über 250,00 € bis 500,00 €

10 %

· über 500,00 € bis 1.000,00 €

15 %

· über 1.000,00 € (Zufluss 01.01.2003)
20 %

Zusätzlich wird der Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5 % der Lohnsteuer erhoben.

Der Auftragnehmer hat nach Abzug der Pauschalsätze die Möglichkeit einen Freistellungsantrag beim Bundesfinanzamt für Finanzen einzureichen.

Im folgenden haben wir darüber hinaus einige Informationen  des Bundesamtes für Finanzen und das entsprechende Formular (mehrsprachig und einsprachig) für Sie zusammengestellt. 

Ihr Referat Personalmanagement

